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Höhere Kaderausbildung

Moderne Verteidigung - Konsequenzen
für Führung und Ausbildung
Das Kriegsbild verändert sich laufend. Treibende Kraft in diesem
Prozess sind neben der technologischen Entwicklung insbesondere
auch die zunehmende Urbanisierung. Reichweite, Treffergenauigkeit
und Wirkung im Ziel der Waffensysteme nehmen laufend zu.
Eine wachsende Palette von hoch entwickelten Sensoren erlaubt
im Verbund mit Führungsinformationssystemen immer schnellere
und präzisere Wirkung im Ziel.

Daniel Lätsch

Während bis vor wenigen Jahren davon

ausgegangen wurde, dass diese Systeme

weitgehend ausserhalb der überbauten Ge-
biete eingesetzt würden, so zwingen heu-

te moderne Aufklärungs- und Wirkungs-
mittel, aber auch die Methoden der hybri-
den Kriegführung sowie die rasche Urba-

nisierung des schweizerischen Mittellan-
des dazu, den Kampf im überbauten Ge-
biet zu suchen. Das Reglement Taktische

Führung XXI (TF XXI) hält fest, dass die

Bedeutung von überbautem Gelände von
seiner Lage und Ausdehnung abhängt. Es

kann Schlüsselgelände sein und aufgrund
seiner Hinderniswirkung sowie der De-
ckungs- und Schutzmöglichkeiten für die

Truppe den Rückhalt eines Verteidigungs-
dispositives bilden.'

Der kontinuierlich wachsende urbane
Gürtel von St. Margrethen bis Genève, die

urbane Zone im Grossraum Basel sowie
zwischen Lugano und Mendrisio lassen

den Schluss zu, dass künftige Konflikte
nicht im Alpengebiet, dem ehemaligen Re-

duit, ausgetragen werden, sondern dort,
wo mehrheitlich die Bevölkerung und die

Wirtschaft angesiedelt sind."
Der Kampf im überbauten Gelände ist

in der Regel nicht nur für Verteidiger und
Angreifer sehr verlustreich. Er kann auch

schwerwiegende Auswirkungen ftir die Zi-
vilbevölkerung und die Wirtschaft nach
sich ziehen. Entsprechend müssen Mittel
und Methoden der Kampfführung an-
gewendet werden, die Verluste unter der

Zivilbevölkerung und Schäden an deren
Infrastruktur möglichst gering halten.'
Insbesondere ist der wahllose Beschuss

mit Flächenfeuer keine Option. Hinge-
gen kann auf Bogenfeuer auch im über-
bauten Gebiet nicht verzichtet werden.

Allerdings muss das Feuer entsprechen-

den präzis sein, damit das Risiko von zi-
vilen Opfern und Kollateralschäden mi-
nimiert werden kann."

Der Kampf im überbauten Gebiet ist
gefechtstechnisch ausserordentlich an-
spruchsvoll. Die TF XXI sieht für die

Verteidigung in überbautem Gelände vor
allem infanteristische Kampftruppen vor.
Diese können aber durch mechanisierte
Verbände wesentlich verstärkt werden. Da-

«Der Kampf
im überbauten Gebiet

ist gefechtstechnisch
ausserordentlich

anspruchsvoll.»

bei sollen Panzerverbände eng mit Panzer-

grenadier- und Infanterieverbänden zu-
sammen kämpfen, weil sie in überbautem
Gelände meist nicht geschlossen eingesetzt
werden könnend Es reicht aber nicht aus,

wenn im überbauten Gebiet mechanisier-

te und infanteristische Kräfte zusammen-
arbeiten. Einerseits müssen Panzersappeu-
re an vorderster Front die Mobilität sicher-
stellen. Andererseits stellt das überbaute
Gebiet an die Führungsunterstützung be-
sonders hohe Anforderungen. Funkschat-

ten und damit Verbindungsunterbrüche
in kritischen Gefechtsphasen können für
Erfolg und Misserfolg entscheidend sein.

Der Wahl von Antennenstandorten ist des-

halb besondere Beachtung zu schenken.

Eine hohe Zahl von Radio Access Points
und Relaisstationen ist erforderlich. Deren
Standorte müssen zudem mit dem sich
entwickelnden Gefecht häufig gewechselt
werden. Für verteidigende Kräfte können

zudem Drahtverbindungen trotz deren

Störungsanfälligkeit erfolgsentscheidend
sein.

Enge Vernetzung
und Zusammenarbeit

Die Forderung, die Verluste unter der

Zivilbevölkerung und Schäden an deren
Infrastruktur möglichst gering halten, hat

Konsequenzen für die Zusammenarbeit
mit zivilen Behörden und Kräften. Eine
klare Trennung zwischen der Zivilbevöl-
kerung und irregulären Streitkräften ist
oft nicht möglich. Die Zuständigkeiten
von Polizei und Armee sind deshalb klar
zu regeln. Die zivilen Behörden dürften so

lange wie möglich auf den ordentlichen
Aufgabenteilungen und Verantwortlich-
keiten beharren. Die Zuständigkeit der

Kantone für die innere Sicherheit auf de-

ren Gebiet" wird deshalb nicht bei erster

Gelegenheit an die Armee übertragen
werden, auch wenn Bundesrat und Bun-
desparlament grundsätzlich die Pflicht ha-
ben, Massnahmen zur Wahrung der in-
neren Sicherheit zu treffen". Eine bewaff-
nete Gruppierung oder ein Terrorkom-
mando dürfte auch in einer äusserst an-

gespannten Lage durch Polizeikräfte be-

kämpft und nicht durch Infanteriekräfte
«zerniert» werden. Insbesondere vor Aus-
bruch von intensiven Kämpfen dürfte die

Truppe auch in hohem Mass auf einen
Nachrichtenverbund mit den zivilen Kräf-
ten angewiesen sein. Erst ein integriertes
Lagebild, welches aus den bestehenden La-

gebildern von Polizei, Verkehrslenkungs-

Organen (v.a. ASTRA und «Via Suisse»)

und Armee zusammengeführt wird, kann
die notwendigen Entscheidgrundlagen für
einen wirksamen und koordinierten Ein-
satz der knappen Mittel ergeben. Gerade

im überbauten Gebiet ist es aber auch
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nicht zielführend, mit mechanisierten Mit-
teln Aufklärung zu betreiben. Einerseits
sind sich bewegende mechanisierte Mit-
tel leicht erkennbar, andererseits dürften
irreguläre Kräfte und gegnerische Sonder-

Operationskräfte damit auch nur schwer er-
kannt werden. Umso wichtiger ist die enge
Kooperation von infanteristischen Aufklä-
rungsmitteln, insbesondere Patrouillen,
mit den zivilen Polizeikräften.

Der hybride Charakter der Bedrohung
erschwert nicht nur die Aufklärung. Das
Bestreben des Gegners, so lange wie mög-
lieh unterhalb der Kriegsschwelle zu agie-

ren und damit unsere Mittel abzunützen
sowie die Kampfmoral zu zersetzen, stellt
besonders hohe Anforderungen an die

Führung. Unser Ziel muss es deshalb sein,
durch Eigenschutz die Kampfkraft hoch

zu halten, durch physische Präsenz, in Zu-
sammenarbeit mit den zivilen Kräften,
stabilisierend zu wirken und durch eine
flexible Grundaufstellung den raschen

Übergang zur Kampfführung sicherzu-
stellen.

Was heisst das
für die Ausbildung?

Erstens gilt es, den Blick für den Ge-
samtrahmen zu schärfen. Keine Ter Reg/
Div und keine Br kann den Kampf mit
Aussicht auf Erfolg selbständig führen.
Einerseits ist in der Wahl der Mittel und
Methoden immer wieder vor Augen zu
halten, dass es das ausschliessliche Ziel des

Truppeneinsatzes ist, günstige Vorausset-

zungen für das Weiterleben der Zivilbevöl-

kerung und das Weiterfunktionieren von
Gesellschaft und Wirtschaft zu schaffen.

«Das gegnerische Handeln

ist stärker zu antizipieren.
Eine Lagefortschreibung

durch das FGG2 reicht nicht.»

Andererseits ist auf taktischer Stufe von
Anfang an in der Aktionsplanung zu be-

rücksichtigen, welche Wirkung die Nach-

bartruppen und insbesondere die vorge-
setzten Kommandostellen im Sinne des

gestaltenden Gefechtes zu erbringen ver-
mögen. Die taktischen Kommandanten
können direkt oder indirekt von Aufklä-

rungs- und Feuerunterstützungsverbän-
den, von Logistik- und Führungsunter-

Stabsarbeit in der U NEPTUN im Kombi-

Lehrgang der Gst Schule. Bild: Gst Schule

stützungsverbänden profitieren. Gleich-

zeitig müssen sie aber auch die Wirkung
der Luftwaffe, der Sonderoperationskräf-
te und der Verbände der elektronischen

Kriegführung optimal nutzen.
Zweitens ist das gegnerische Fiandeln

stärker zu antizipieren. Eine Lagefort-
Schreibung durch das Führungsgrundge-
biet Nachrichten (FGG2) im Stab reicht
nicht. Dem Kommandanten sind mögli-
che gegnerische Aktionen frühzeitig auf-
zuzeigen, so dass die notwendige Eventu-

alplanung zeitgerecht veranlasst werden
kann. Bei der Erarbeitung gegnerischer Va-

rianten ist das uns inhärente menschen-
freundliche Denken durch eine gehörige
Portion Brutalität und Hinterhältigkeit
zu ergänzen, ohne dabei die Regeln des

Kriegsvölkerrechtes zu ritzen. Wer aber zu
harmlos denkt, wer nur das Lehrbuch des

mechanisierten Angriffs anwendet, wird
die hybriden, gegnerischen Methoden
nicht ansatzweise richtig erkennen.

Drittens muss die Flexibilität geschult
werden. Selbst die beste Nachrichtendienst-
Zelle (G2-Zelle) wird die gegnerischen
Varianten nicht immer rechtzeitig und
richtig erkennen. Dispositive und Metho-
den müssen deshalb rasch angepasst und
Schwergewichte verlegt werden. Flexibi-
lität kann bereits in der Aktionsplanung
geschaffen werden. Flexibilität ist aber
nicht nur eine materielle, sondern vor al-
lern auch eine intellektuelle Fähigkeit. Das

Schwergewicht der Ausbildung muss des-

halb wieder vermehrt auf die Lageverfol-

gung, statt auf die Aktionsplanung ver-
legt werden. Übungen auf Gegenseitig-
keit, insbesondere auch in der Form von
Stabsübungen, können dabei besonders

wertvoll sein, indem jede Partei den Wil-
len hat, zu gewinnen und somit Mittel
und Methoden erarbeiten wird, mit dem
sie die Gegenpartei aushebeln kann.

Viertens muss der Schritt von der Form

zu den Inhalten geschafft werden. Selbst-
verständlich sind in jeder Stabs- und Trup-
penübung die Führungstätigkeiten und
die Stabsarbeit im Sinne des Handwerks
zu schulen. Das alleine reicht aber nicht.
Es ist das Richtige richtig zu trainieren.
Deshalb muss am Schluss jeder Übung
die Frage beantwortet werden, ob der Auf-

trag erfüllt wurde und ob die dabei erlit-
tenen personellen und materiellen Verlus-

te tragbar sind.

1 Regl 51.020 TF XXI, Ziff 847.
2 http://www.nzz.ch/schweiz/neu-vermessene-

agglomerationen-1.18447 541

3 Regl 51.020 TF XXI, Ziff 848.
4 Vetsch Matthias, Artillerieeinsatz in der moder-

nen Schweiz von heute?, in: ASMZ 08/2013, 30.
5 Regl 51.020 TF XXI, Ziff 850-852.
6 BWIS, Art. 4

7 BV, Art. 52, 173, lit. b und 185, Abs. 2

Brigadier
Daniel Lätsch

Kdt Generalstabsschule

6000 Luzern 30
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